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Zu Zl. BMVIT-167.540/0013-II/ST5/2005 vom 29. Juli 2005 

 

Zum übersandten Entwurf einer Novelle zum Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 wird folgende Stellung-
nahme abgegeben: 

Zu Z. 10 (§ 5 Abs. 5): 

Es wird angeregt, zu überlegen, ob die beim Taxi-Gewerbe und beim Mietwagen-Gewerbe mit 
Personenkraftwagen geforderte dreijährige fachliche Tätigkeit noch aufrechterhalten werden soll. Unter 
Berücksichtigung dessen, dass beim Bus-Gewerbe eine solche Praxis nicht gefordert wird, scheint eine 
dreijährige Praxis bei einem Taxi- oder Mietwagen-Gewerbe nicht mehr zeitgemäß. Auch bei den 
Güterkraftverkehrs-Gewerben wurde die früher bestehende vierjährige fachliche Praxiszeit aufgehoben. 

Um Härtefälle zu vermeiden, wird angeregt, in eine Übergangsbestimmung eine Regelung über die Fort-
führung bereits anhängiger Nachsichtsverfahren aufzunehmen. 

25 Ausfertigungen sowie eine elektronische Fassung dieser Stellungnahme werden unter einem der 
Parlamentsdirektion zugeleitet. 
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